
Schriftliche Anfrage  
des Abgeordneten Johannes Meier AfD  
vom 16.01.2025

Rente in Bayern

Die Fragen beziehen sich sämtlich ausschließlich auf die Altersrente.

Die Staatsregierung wird gefragt:

1.1 Wie viele Menschen leben aktuell (hilfsweise Stand 2024) in Bayern, 
die Rentenzahlungen (ausschließlich Altersrente) von der gesetzlichen 
Rentenversicherung beziehen?   3

1.2 Welchen Altersdurchschnitt hat diese Personengruppe (bitte im Kreis-
diagramm alle Altersgruppen prozentual darstellen)?   3

2.1 Wie viele Menschen werden in Bayern voraussichtlich in den Jahren 
2025 bis 2045 Altersrente beziehen?   4

2.2 Welchen Altersdurchschnitt wird diese Personengruppe voraussicht-
lich haben (bitte im Kreisdiagramm alle Altersgruppen prozentual dar-
stellen)?   4

3.  In welcher Höhe beziehen die Menschen in Bayern aktuell durch-
schnittlich Altersrente (hilfsweise Stand 2024)?   4

4.1 Wie hat sich die Höhe der ausgezahlten Renten in Bayern in den Jah-
ren 2000 bis 2024 entwickelt (hilfsweise im Durchschnitt; bitte um 
tabellarische Darstellung)?   4

4.2 Wie wird sich die Höhe der Renten in Bayern aus Sicht der Staats-
regierung in den Jahren 2025 bis 2045 voraussichtlich entwickeln 
(hilfsweise im Durchschnitt)?   4

5.1 Wie viele Menschen, die im Jahr 2024 in Bayern Rente bezogen haben, 
haben ihren ersten Wohnsitz mindestens 25 Jahre – wenn auch mit 
Unterbrechungen – in Bayern gehabt?   5

5.2 Wie viele Menschen, die im Jahr 2024 in Bayern Rente bezogen haben, 
sind in Bayern mindestens 25 Jahre steuerpflichtig gewesen?   5

6.1 Wie viele EU-Bürger bezogen 2024 in Bayern Rente?   5

6.2 Wie viele EU-Bürger lebten 2024 in Bayern, welche in Bayern min-
destens 25 Jahre ihren Erstwohnsitz hatten und mindestens 25 Jahre 
in Bayern steuerpflichtig waren (hilfsweise bitte Schätzung)?   5
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7.  Welche Angebote und Zusatzleistungen (Zusatzzahlungen inbegriffen) 
lässt der Freistaat Rentnern in Bayern zukommen, welche ihren Lebens-
unterhalt mit den ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen Mitteln 
nicht ausreichend bestreiten können und mithin in Altersarmut leben 
bzw. davon bedroht sind?   5

8.1 Wie viele Menschen, die im Jahr 2024 in Bayern Rente bezogen haben, 
ihren Erstwohnsitz mindestens 25 Jahre in Bayern hatten und min-
destens 25 Jahre in Bayern steuerpflichtig waren, bezogen eine Rente 
unterhalb von 1.700 Euro im Monat?   6

8.2 Wie viele Ehepartner oder in Lebenspartnerschaften befindliche Men-
schen, die im Jahr 2024 in Bayern Rente bezogen haben, ihren ersten 
Wohnsitz mindestens 25 Jahre in Bayern hatten und mindestens 
25 Jahre in Bayern steuerpflichtig waren, bezogen zusammengerechnet 
eine Rente unterhalb von 2.900 Euro im Monat?   6

Hinweise des Landtagsamts   7
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Antwort  
des Staatsministeriums für Familie, Arbeit und Soziales  
vom 05.02.2025

Vorbemerkung:
Die Bundes- und Regionalträger der Deutschen Rentenversicherung sind selbstständige 
Körperschaften des öffentlichen Rechts mit Recht auf Selbstverwaltung (§ 29 Abs. 1 
Sozialgesetzbuch [SGB] Viertes Buch [IV]). Auch die drei bayerischen Regionalträger 
der Deutschen Rentenversicherung sind keine dem Staatsministerium für Familie, Arbeit 
und Soziales nachgeordneten Behörden, sondern unterstehen lediglich dessen Rechts-
aufsicht; diese erstreckt sich nur auf die Beachtung von Gesetz und sonstigem Recht, 
das für die Versicherungsträger maßgebend ist (§ 87 Abs. 1 SGB IV). Der Bereich Sta-
tistik ist als Grundsatz- und Querschnittsaufgabe zudem trägerübergreifend alleinige 
Aufgabe der unter Rechtsaufsicht des Bundesamtes für Soziale Sicherung stehenden 
Deutschen Rentenversicherung Bund (§ 138 Abs. 1 Satz 1 und Satz 2 Nr. 3 SGB VI).

1.1 Wie viele Menschen leben aktuell (hilfsweise Stand 2024) in Bayern, 
die Rentenzahlungen (ausschließlich Altersrente) von der gesetz-
lichen Rentenversicherung beziehen?

Zahlen der Deutschen Rentenversicherung (DRV) zum Rentenbestand werden jeweils 
zum 31. Dezember eines Jahres ausgewiesen und liegen deshalb regelmäßig frü-
hestens Mitte des Folgejahres vor. Angaben für die Jahre 2025 und 2024 sind daher 
aktuell nicht möglich.

Angaben zur Zahl der Altersrentenbeziehenden mit Wohnsitz in Bayern für das 
Jahr 2023 können dem Statistikband der DRV „Rente 2023 (Band 230)“ entnommen 
werden (www.statistik-rente.de1, Seite  134, Rentenbestand am Stichtag 31. Dezem-
ber 2023, Renten nach SGB VI [ohne Nullrenten], Tabelle 21.00 G „Anzahl und durch-
schnittlicher Rentenzahlbetrag nach Rentenarten sowie nach Bundesland der Wohn-
orte der Rentenempfänger“).

1.2 Welchen Altersdurchschnitt hat diese Personengruppe (bitte im 
Kreisdiagramm alle Altersgruppen prozentual darstellen)?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Kenntnisse vor.

Zahlen zum Altersdurchschnitt im Rentenbestand werden von der DRV nicht aus-
gewiesen, sondern nur Zahlen zum durchschnittlichen Zugangsalter in eine Alters-
rente (Alter bei Rentenbeginn), allerdings ohne Differenzierung nach Bundesländern. 

Angaben zum durchschnittlichen Rentenzugangsalter in Altersrenten im Jahr 2023 
bundesweit können dem Statistikband der DRV „Rentenversicherung in Zeitreihen“ 
entnommen werden (www.statistik-rente.de2, Seite 131, Rentenzugang, Tabelle „Durch-
schnittliche Zugangsalter der Versichertenrenten nach Rentenarten – Männer und 
Frauen“).

1� https://statistik-rente.de/drv/extern/

2� https://statistik-rente.de/drv/extern/
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2.1 Wie viele Menschen werden in Bayern voraussichtlich in den Jahren 
2025 bis 2045 Altersrente beziehen?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Kenntnisse vor.

2.2 Welchen Altersdurchschnitt wird diese Personengruppe voraussicht-
lich haben (bitte im Kreisdiagramm alle Altersgruppen prozentual 
darstellen)?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Kenntnisse vor.

3.  In welcher Höhe beziehen die Menschen in Bayern aktuell durch-
schnittlich Altersrente (hilfsweise Stand 2024)?

Zahlen für 2024 und 2025 liegen noch nicht vor (vgl. Antwort auf Frage 1.1).

Angaben zu den durchschnittlichen Rentenzahlbeträgen der von Rentenbeziehenden 
mit Wohnsitz in Bayern bezogenen Altersrenten im Rentenbestand für das Jahr 2023 
können dem Statistikband der DRV „Rente 2023 (Band 230)“ entnommen werden 
(www.statistik-rente.de3, Seite 134, Rentenbestand am Stichtag 31. Dezember 2023, 
Renten nach SGB VI [ohne Nullrenten], Tabelle 21.00 G „Anzahl und durchschnitt-
licher Rentenzahlbetrag nach Rentenarten sowie nach Bundesland der Wohnorte der 
Rentenempfänger“).

4.1 Wie hat sich die Höhe der ausgezahlten Renten in Bayern in den 
Jahren 2000 bis 2024 entwickelt (hilfsweise im Durchschnitt; bitte 
um tabellarische Darstellung)?

Zahlen für 2024 und 2025 liegen noch nicht vor (vgl. Antwort auf Frage 1.1).

Eine tabellarische Darstellung der durchschnittlichen Rentenzahlbeträge der von 
Rentenbeziehenden mit Wohnsitz in Bayern bezogenen Altersrenten im Rentenbestand 
für die Jahre 2000 bis 2023 kann dem Statistikband der DRV „Rentenversicherung in 
Zeitreihen“ entnommen werden (www.statistik-rente.de4, Seite 170 f., Rentenbestand, 
Tabelle „Rentenbestand nach Wohnort [Bundesland] des Rentenempfängers, Renten 
wegen Alters, Männer und Frauen“).

4.2 Wie wird sich die Höhe der Renten in Bayern aus Sicht der Staats-
regierung in den Jahren 2025 bis 2045 voraussichtlich entwickeln 
(hilfsweise im Durchschnitt)?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Kenntnisse vor.

Angaben der Bundesregierung zur Entwicklung der aktuellen Rentenwerte (Renten-
anpassungen) in der allgemeinen Rentenversicherung bis zum Jahr 2038 können dem 
Rentenversicherungsbericht 2024 entnommen werden (BT-Drs.�20/140855, Seite 44, 
Übersicht B 14 „Durchschnittsentgelte der Versicherten, aktuelle Rentenwerte, An-

3� https://statistik-rente.de/drv/extern/

4� https://statistik-rente.de/drv/extern/

5� https://dserver.bundestag.de/btd/20/140/2014085.pdf
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passungssätze und Beitragsbemessungsgrenzen in der allgemeinen Rentenver-
sicherung von 2024 bis 2038 in der mittleren Lohnvariante“).

5.1 Wie viele Menschen, die im Jahr 2024 in Bayern Rente bezogen haben, 
haben ihren ersten Wohnsitz mindestens 25 Jahre – wenn auch mit 
Unterbrechungen – in Bayern gehabt?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Kenntnisse vor.

5.2 Wie viele Menschen, die im Jahr 2024 in Bayern Rente bezogen haben, 
sind in Bayern mindestens 25 Jahre steuerpflichtig gewesen?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Kenntnisse vor.

6.1 Wie viele EU-Bürger bezogen 2024 in Bayern Rente?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Kenntnisse vor.

Zahlen zu von EU-Bürgerinnen und EU-Bürgern bezogenen Altersrenten liegen nur für 
das Jahr 2023 (vgl. Antwort auf Frage 1.1) und ohne Differenzierung nach Wohnort vor. 

Entsprechende Zahlen können dem Statistikband der DRV „Rente 2023 (Band 230)“ 
entnommen werden (www.statistik-rente.de6, Seite 121, Rentenbestand am Stichtag 
31. Dezember 2023, Renten nach SGB VI [ohne Nullrenten], Tabelle 10.00 G „An-
zahl und durchschnittlicher Rentenzahlbetrag nach Rentenarten sowie nach Staats-
angehörigkeit des Versicherten“).

6.2 Wie viele EU-Bürger lebten 2024 in Bayern, welche in Bayern mindes-
tens 25 Jahre ihren Erstwohnsitz hatten und mindestens 25 Jahre in 
Bayern steuerpflichtig waren (hilfsweise bitte Schätzung)?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Kenntnisse vor.

7.  Welche Angebote und Zusatzleistungen (Zusatzzahlungen inbegriffen) 
lässt der Freistaat Rentnern in Bayern zukommen, welche ihren 
Lebensunterhalt mit den ihnen zur Verfügung stehenden finanziellen 
Mitteln nicht ausreichend bestreiten können und mithin in Altersarmut 
leben bzw. davon bedroht sind?

Rentnerinnen und Rentner, die den notwendigen Lebensunterhalt nicht oder nicht aus-
reichend aus eigenen Kräften und Mitteln, insbesondere aus vorhandenem Einkommen 
(z. B. Rente) und Vermögen decken können, können einen Anspruch auf Leistungen 
der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII haben. Mit 
den�Grundsicherungsleistungen�wird�das�sog.�soziokulturelle�Existenzminimum�sicher-
gestellt.�Der�für�die�Gewährleistung�des�Existenzminimums�notwendige�Lebensunter-
halt umfasst insbesondere Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushalts-
energie, persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens sowie Unterkunft und Heizung.

6� https://statistik-rente.de/drv/extern/
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8.1 Wie viele Menschen, die im Jahr 2024 in Bayern Rente bezogen 
haben, ihren Erstwohnsitz mindestens 25 Jahre in Bayern hatten 
und mindestens 25 Jahre in Bayern steuerpflichtig waren, bezogen 
eine Rente unterhalb von 1.700 Euro im Monat?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Kenntnisse vor.

8.2 Wie viele Ehepartner oder in Lebenspartnerschaften befindliche 
Menschen, die im Jahr 2024 in Bayern Rente bezogen haben, ihren 
ersten Wohnsitz mindestens 25 Jahre in Bayern hatten und mindes-
tens 25 Jahre in Bayern steuerpflichtig waren, bezogen zusammen-
gerechnet eine Rente unterhalb von 2.900 Euro im Monat?

Der Staatsregierung liegen hierzu keine Kenntnisse vor.
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Hinweise des Landtagsamts

Zitate werden weder inhaltlich noch formal überprüft. Die korrekte Zitierweise liegt in 
der Verantwortung der Fragestellerin bzw. des Fragestellers sowie der Staatsregierung.

Zur Vereinfachung der Lesbarkeit können Internetadressen verkürzt dargestellt sein. 
Die vollständige Internetadresse ist als Hyperlink hinterlegt und in der digitalen Version 
des Dokuments direkt aufrufbar. Zusätzlich ist diese als Fußnote vollständig dargestellt. 

Drucksachen, Plenarprotokolle sowie die Tagesordnungen der Vollversammlung und 
der  Ausschüsse sind im Internet unter www.bayern.landtag.de/parlament/dokumente�
abrufbar.

Die aktuelle Sitzungsübersicht steht unter www.bayern.landtag.de/aktuelles/sitzungen�
zur Verfügung.
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